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Bundestag haben Sie im Augenblick noch eine 
Mehrheit. Es ist eigentlich schon absurd, dass eine 
Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, die 
einer Partei angehört, die in Berlin regiert, die nord-
rhein-westfälische Landesregierung um Hilfe bittet, 
in Berlin etwas zu regeln, was sie selber in Berlin 
nicht geregelt bekommen, meine Damen und Her-
ren.  

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Ganz offensichtlich haben aber wenigstens Ihre Kol-
leginnen und Kollegen in der CDU-Bundestags-
fraktion die geringe Sinnhaftigkeit Ihrer Forderungen 
nach der Einführung einer Mindeststrafe bei § 113 
StGB erkannt. Sie wissen ganz offensichtlich, dass 
das nicht zielführend ist.  

Ihr Antrag aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der CDU, hier im nordrhein-westfälischen Landtag 
ist in Wahrheit reiner Etikettenschwindel. Sie wissen 
ganz genau, dass Sie mit diesem Antrag die Kolle-
ginnen und Kollegen von Polizei und Justiz nicht 
wirksam schützen können. Dann müssten Sie näm-
lich beantragen, dass auch die Körperverletzungs-
delikte in ihrem Strafrahmen deutlich verschärft 
werden. Das wissen Sie auch.  

Unsere Beamten brauchen im Arbeitsalltag Aner-
kennung und Rückendeckung. Heute tun Sie so, als 
würden Sie sich vor die Beschäftigten in Polizei und 
Justiz stellen, während Sie gestern noch großflächi-
gen Personalabbau gefordert haben. So sieht keine 
Rückendeckung im Alltag aus, meine Damen und 
Herren.  

Wie gesagt, wenn Sie die Kolleginnen und Kollegen 
wirklich schützen wollen, ist die Landesregierung an 
Ihrer Seite. Doch wenn Sie nur Effekthascherei be-
treiben wollen, brauchen Sie dafür eine eigene 
Mehrheit. Mit unserer Mehrheit wird Ihnen das hier 
nicht gelingen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Minister Kutschaty! – Meine Damen und Her-
ren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 
Wir sind somit am Ende unserer Beratungen ange-
langt und kommen zur Abstimmung, die wir trotz der 
Mittagspause vornehmen können, weil uns zu die-
sem Tagesordnungspunkt eine einvernehmliche 
Überweisungsempfehlung des Ältestenrates vor-
liegt: 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 16/3442 an den Innenaus-
schuss – federführend – sowie an den Rechtsaus-
schuss. Die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffent-
licher Sitzung erfolgen. Wer dieser Überweisungs-
empfehlung zustimmen möchte, den darf ich um 
das Handzeichen bitten. – Gibt es Gegenstim-

men? – Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
ist diese Überweisungsempfehlung entsprechend 
einstimmig angenommen. 

Ich darf auf den zuvor debattierten Tagesord-
nungspunkt 3 zurückkommen. Auch dort ist noch 
der Überweisungsempfehlung des Ältestenrates 
Folge zu leisten. Ich rufe die Abstimmung dazu 
auf:  

Der Ältestenrat empfiehlt zu Tagesordnungspunkt 3 
die Überweisung des Antrags Drucksache 
16/3434 an den Ausschuss für Wirtschaft, Ener-
gie, Industrie, Mittelstand und Handwerk – feder-
führend –, an den Ausschuss für Europa und Ei-
ne Welt, an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss, an den Hauptausschuss sowie an den 
Innenausschuss. Die abschließende Beratung und 
Abstimmung sollen im federführenden Ausschuss in 
öffentlicher Sitzung erfolgen. Ich darf auch hier fra-
gen, wer dieser Überweisungsempfehlung zustim-
men möchte? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthal-
tungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch der 
Tagesordnungspunkt 3 endgültig abgehandelt.  

Ich rufe auf: 

5 Einsetzung einer Kommission zur Reform der 
Nordrhein-Westfälischen Verfassung (Verfas-
sungskommission) 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3428 – Neudruck 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die erste der 
antragstellenden Fraktionen Herrn Kollegen Herter 
das Wort. Bitte schön. 

Marc Herter (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen und Zu-
schauer! Liebe Zuhörenden und Zuhörer! Uns liegt 
ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen vor, der 
seinen Ursprung in der Koalitionsvereinbarung von 
Bündnis 90/Die Grünen und SPD hat. Sie hatten 
miteinander vereinbart, eine Verfassungskommissi-
on für das Land Nordrhein-Westfalen vorzuschla-
gen.  

Nun ist diese Verfassungskommission nicht inten-
diert und nicht eingerichtet worden, um einen rot-
grünen Koalitionsvertrag abzuhandeln, sondern sie 
ist mehr. Sie ist die gemeinsame Plattform dafür, 
sich diese Verfassung in einem bestimmten Teil an-
zuschauen und Schlüsse zu ziehen, wo wir sie bes-
ser machen können.  

Wir werden mit diesem Allparteien- bzw. Allfraktio-
nen-Antrag auch der Situation gerecht, in der sich 
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diese gute Verfassung befindet. Nicht nur das Land 
Nordrhein-Westfalen befindet sich in guter Verfas-
sung; es hat auch eine gute und bewährte Verfas-
sung. Das wird allein daran deutlich, dass trotz ihres 
langjährigen Bestehens nur 20 Änderungen vorge-
nommen werden mussten. Nur für 20 Änderungen 
fand sich die verfassungsändernde Mehrheit von 
zwei Dritteln.  

Dem wird gerecht, eine gemeinsame Kommission 
über alle Fraktionsgrenzen hinweg einzusetzen.  

Dem wird gerecht, den Schwerpunkt auf den dritten 
Teil der Verfassung und damit auf das Staatsorga-
nisationsrecht zu legen und zu fragen, wie die ge-
meinsame Arbeit von Landtag und von Landesre-
gierung auf der Basis der Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger an Wahlen, aber auch in der direk-
ten Demokratie stattfinden kann und stattzufinden 
hat. Außerdem stellt sich die Frage, wie der Zugang 
zum höchsten Gericht ist.  

Dem wird gerecht, dass wir uns darauf verständigt 
haben, in der Verfassungskommission ergebnisof-
fen diskutieren zu wollen. Wir wollen eben nicht von 
vornherein die Kataloge so verstehen, dass wir ge-
geneinander abstimmen, um dann zu schauen, ob 
sich eine entsprechende Mehrheit bildet.  

Ich möchte zwei große Blöcke hervorheben, die mir 
wichtig sind. Der erste große Block ist die Balance 
zwischen direkter und repräsentativer Demokratie. 
Wir haben alle gelernt und mitbekommen, dass die 
Ansprüche an Demokratie – an repräsentative For-
men und an direkte Beteiligungsmöglichkeiten – 
gewachsen sind.  

Wir werden dem mit der Diskussion darüber ge-
recht, welche Anforderungen zu stellen sind, damit 
jemand aufgrund seines Alters von der Wahl aus-
geschlossen bleibt. So herum wollen wir das gern 
diskutieren. Wir wollen nicht fragen: Ab wann darf 
man einem Bürger das Wahlrecht geben? Vielmehr 
fragen wir: Gibt es gute Gründe dafür, jemanden 
aufgrund seines Alters, weil er noch jünger als 18 
Jahre ist, vom Wahlrecht auszuschließen? Wir de-
battieren das unter dem Punkt „Wahlalter 16 Jahre“.  

Wir wollen miteinander diskutieren, ob die Grenzen 
und die Hürden, die die Verfassungsväter und -
mütter für das direktdemokratische Engagement 
von Bürgerinnen und Bürger gesetzt haben, noch 
zeitgemäß sind. Muss in einer gewachsenen De-
mokratie wirklich der Vorbehalt gelten, dass äußerst 
hohe Hürden zu überwinden sind, damit sich Men-
schen direktdemokratisch an den Entscheidungen 
über ihre Angelegenheiten beteiligen können? Müs-
sen die Hürden für die Ausschlüsse so hoch sein, 
wenn die Menschen direktdemokratisch entschei-
den sollen?  

Wir wollen uns drittens – das gehört zur anderen 
Seite der Balance – selbst in den Fokus nehmen 
und schauen, wie es mit der Stellung des Parla-
ments und der Abgeordneten im Besonderen ge-

genüber der Landesregierung aussieht. Damit ma-
chen wir deutlich, worauf Präsidentin Gödecke 
schon in ihren Eingangsstatements hingewiesen 
hat, und unterstreichen das: erst das Parlament, 
dann die Regierung. 

Wir haben als Letztes miteinander die nordrhein-
westfälische Ausgestaltung der Schuldenbremse zu 
verhandeln. Mir und meiner Fraktion ist wichtig: Wir 
reden nicht einfach über ein Abschreiben der 
Schuldenbremse auf Bundesebene, sondern wir 
haben in unserem Haushalt ein wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal, nämlich die Kommunalfinan-
zierung.  

Die Kommunalfinanzierung ist, was die Übertragung 
der Aufgaben angeht, durch den Verfassungs-
grundsatz der Konnexität geschützt. Für uns ist 
wichtig, dass wir miteinander darüber diskutieren, 
wie wir die kommunale Finanzausstattung von Lan-
desseite davor schützen können, dass eine ein-
fachgesetzliche Tätigkeit des Landesgesetzgebers 
an einer solchen Stelle den Kommunen wesentliche 
Finanzmittel vorenthält.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, ich bin ganz sicher: Diese 
Verfassungskommission wird eine gute Arbeit leis-
ten. Sie wird nicht im eigenen Saft schmoren. Dafür 
werden die entsprechenden Anhörungen und die 
Experten sowie die Beteiligung der kommunalen 
Spitzenverbände sorgen.  

Am Ende werden wir mit ein bisschen gutem Willen 
ein Ergebnis bekommen, das uns alle hoffentlich 
stolz darauf macht, dass wir diese Landesverfas-
sung in dieser Legislaturperiode weiterentwickeln 
konnten. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Herter. – Für die CDU-Fraktion erteile 
ich Herrn Kollegen Lienenkämper das Wort.  

Lutz Lienenkämper (CDU): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Lan-
desverfassung ist die rechtliche Grundlage der De-
mokratie für das Land Nordrhein-Westfalen. Ich 
freue mich, dass wir feststellen können: Sie ist eine 
ausgesprochen gute, eine ausgesprochen taugliche 
und eine sehr bewährte Grundlage für diese Demo-
kratie.  

Wir müssen den Verfassungsmüttern und Verfas-
sungsvätern heute noch dankbar sein dafür, dass in 
den Zeiten ihrer Erarbeitung – also in sehr schwieri-
gen Zeiten – eine Verfassung herausgekommen ist, 
die in den Jahrzehnten, in denen sie inzwischen an-
gewendet wird, nicht nur standgehalten hat, son-
dern auch heute noch in ihren Grundlagen eine 
taugliche und gute Verfassung ist. 
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(Beifall von der CDU) 

Gleichwohl ist in den Jahrzehnten, die ins Land ge-
hen, auch eine solch gute Grundlage immer wieder 
zu überprüfen und gegebenenfalls in einzelnen Be-
reichen auch an veränderte Entwicklungen anzu-
passen.  

Es ist gut, dass wir uns darauf verständigt haben, 
das ergebnisoffen zu machen. Es ist gut, dass wir 
uns darauf verständigt haben, das in diesem Hause 
gemeinsam zu machen. Es ist gut, dass wir uns da-
rauf verständigt haben, das in einer Größe zu ma-
chen, die eine qualitativ hochwertige Beratung ge-
nauso gewährleistet, wie sie die Mehrheitsverhält-
nisse dieses Landtags von Nordrhein-Westfalen 
abbildet. 

Es ist gut, dass wir keine inhaltlichen Vorgaben ge-
macht haben. Jeder kann mit seinen Standpunkten 
und mit seinen werteorientierten Ideen und Grund-
lagen in diese Kommission gehen. Dann werden wir 
miteinander und mithilfe des Expertenrats, den sich 
diese Kommission richtigerweise einholen wird, im 
Diskurs zu vereinbaren haben, ob und in welchen 
Bereichen wir mit verfassungsändernden Mehrhei-
ten die Notwendigkeit sehen, die Landesverfassung 
von Nordrhein-Westfalen weiterzuentwickeln. Das 
wird ein für das Land Nordrhein-Westfalen wichtiger 
Prozess sein. Die Verfassung ist nicht irgendein 
Gesetz, sondern, wie gesagt, die zentrale Grundla-
ge.  

Deswegen werde ich heute, anders als Herr Kollege 
Herter, noch keine inhaltlichen Punkte ansprechen. 
Die Ergebnisoffenheit soll sogar meinen Eingangs-
vortrag von heute prägen. Wir sind wirklich offen, 
was das Ergebnis angeht. 

(Beifall von der CDU) 

In einem sind wir aber sicher: Die Verfassung wird 
auch nach diesem Prozess noch wiederzuerkennen 
sein. Sie ist nämlich eine gute Verfassung. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lienenkämper. – Für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen spricht Herr Kollege Engst-
feld. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Heute beschließen wir gemeinsam die Einset-
zung einer Kommission zur Reformierung unserer 
Verfassung. Wir tun dies im Bewusstsein der Tatsa-
che und im Respekt vor ihr, dass sie – seit gestern 
übrigens genau – seit 63 Jahren eine entscheiden-
de Rolle bei der Entwicklung eines demokratischen 
Nordrhein-Westfalens gespielt hat. Sie hat mit dazu 
beigetragen – das finde ich besonders erwähnens-
wert –, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg so 

etwas wie eine nordrhein-westfälische Identität ent-
wickeln konnte. 

Damit dieses Identitätsstiftende nicht schleichend 
an Wirkung verliert und damit unser Verfassungs-
recht weiterhin Strahlkraft entwickeln kann, die letzt-
lich den staatsbürgerlichen Zusammenhalt der Bür-
gerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen stär-
ken soll, werden wir ab heute gemeinsam überprü-
fen, ob der fortgeschrittene gesellschaftliche Wan-
del, der von 1950 bis heute stattgefunden hat, noch 
hinreichend von ihr abgebildet wird. 

Diese Überprüfung – meine Vorredner haben es 
gesagt – erstreckt sich zunächst aber nur auf den 
dritten Teil unserer Verfassung, der von den Orga-
nen und den Aufgaben des Landes handelt. Wir 
werden uns in der Kommission also erst einmal mit 
den Themen beschäftigen, die in Bezug zu unserer 
politischen, demokratischen Kultur in Nordrhein-
Westfalen stehen.  

Meine Damen und Herren, ich verspreche mir von 
der intensiven Befassung mit diesen Themen einen 
echten Schub. Ja, ich verspreche mir eine Vitamin-
spritze für unser demokratisches System in Nord-
rhein-Westfalen; denn gerade der dritte Teil hat ei-
niges zu bieten.  

Mit dem rasanten, inzwischen weit fortgeschrittenen 
digitalen Wandel haben sich für die Bürgerinnen 
und Bürger des Landes neue technische Möglich-
keiten der Gewinnung politischer Informationen er-
öffnet. Dass der politische Alltag damit verstärkten 
Eingang in das Leben vieler Bürgerinnen und Bür-
ger gefunden hat, ist Tatsache. Das kann leicht an-
hand der unzähligen täglichen Kommentare auf On-
line-Portalen und in sozialen Netzwerken nachvoll-
zogen werden. Der Ruf nach Transparenz von poli-
tischen Entscheidungen und nach demokratischer 
Partizipation darin wird lauter, sodass auch die in 
der Verfassung vorgesehenen plebiszitären Instru-
mente dahin gehend zu untersuchen sind, ob sie 
den Partizipationswünschen der Bevölkerung noch 
hinreichend Rechnung tragen. 

Uns Grüne interessieren in der Kommissionsarbeit 
besonders folgende Fragestellungen – ich nenne 
Ihnen drei –:  

Erstens. Ist das auf 18 Jahre festgelegte Wahlalter 
beim aktiven und beim passiven Wahlrecht noch 
zeitgemäß? 

Zweitens. Können die Beteiligungsrechte der Bevöl-
kerung an der Politik ausgebaut werden, bzw. sind 
die bestehenden Zugangshürden für Volksinitiati-
ven, Volksbegehren und Volksentscheide herabzu-
setzen? 

Drittens. Gibt es verfassungsmäßige Bedenken da-
gegen, die politischen Partizipationsmöglichkeiten 
der bei uns in Nordrhein-Westfalen lebenden Bürge-
rinnen und Bürger aus der Europäischen Union auf 
der Landesebene auszubauen?  
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Meine Damen und Herren, anlässlich der Entwick-
lung des Föderalismus und des zusammenwach-
senden Europas sind auch Fragen nach den parla-
mentarischen Mitwirkungsmöglichkeiten Nordrhein-
Westfalens auf beiden Ebenen zu beleuchten. Es ist 
zu überprüfen, ob mit diesen Entwicklungen eine 
Stärkung der parlamentarischen Rechte einherge-
hen müsste, um einem eventuellen Verlust an de-
mokratischer Mitsprachemöglichkeit auf national-
staatlicher Ebene sowie bei der Einbindung in den 
europäischen Rechtssetzungs- und Entscheidungs-
prozess entgegenzuwirken. 

Dass wir im Rahmen der Verfassungskommission 
gemeinsam an der Ausgestaltung und Umsetzung 
der Schuldenbremse arbeiten werden, kann der 
Herausbildung einer interfraktionellen Verantwor-
tung für einen ausgeglichenen Haushalt ohne Kre-
ditaufnahme nur dienlich sein. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne hoffen 
sehr und setzen auch sehr darauf, dass der Ar-
beitsprozess von einem Höchstmaß an Transpa-
renz gekennzeichnet ist und von der interessierten 
Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt werden kann. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass effektive nieder-
schwellige Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürgerin-
nen und Bürger bereitgestellt und auch genutzt 
werden. 

Ebenfalls von besonderer Bedeutung ist für uns 
Grüne die Fragestellung, ob über die Ergebnisse 
am Ende des Arbeitsprozesses nicht ein Referen-
dum, also eine Abstimmung aller wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger, durchgeführt werden soll-
te. Von der Bereitstellung dieses Mittels der direkten 
Demokratie versprechen wir uns positive Resonanz 
bei der Mehrzahl der Nordrhein-Westfalen und 
gleichzeitig eine Durchbrechung vorhandener poli-
tikverdrossener Grundeinstellungen bei leider viel 
zu vielen Menschen in unserem Land.  

Aber, Herr Lienenkämper, ich will auch ergebnisof-
fen an die Kommission herangehen und mit meinem 
Redebeitrag nicht vorgreifen. Ich hoffe dennoch, 
dass wir eine rege und fruchtbare Diskussion gera-
de zu diesem Thema haben werden.  

Es geht also bei der uns bevorstehenden Kommis-
sionstätigkeit keineswegs um zeitgeistigen Moder-
nismus, sondern um eine gemeinsame inhaltliche 
Überarbeitung gerade auch im Zusammenwirken 
mit der interessierten Öffentlichkeit, die Bewährtes 
achtet, aber Rechtsentwicklungen und neue Werte-
entscheidungen in Verfassungsrecht gießt. Denn 
auch höchstrangiges Landesrecht muss in gewis-
sen Abständen einer Revision unterzogen werden, 
damit gar nicht erst die Gefahr entsteht, dass es ir-
gendwann einmal komplett an den gesellschaftli-
chen Realitäten vorbeigeht. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und den 
PIRATEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Engstfeld. – Für die FDP-Fraktion er-
teile ich Herrn Kollegen Dr. Wolf das Wort. 

Dr. Ingo Wolf (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Angesichts der Über-
einstimmung der Fraktionen bei diesem Antrag will 
ich mich kurz fassen. Eine Verfassung, wie sie hier 
schon beschrieben worden ist, ist ein höchstes Gut. 
Ich glaube, wir alle sind froh darüber, dass es eine 
solche Kontinuität in der Verfassung gegeben hat. 
Man soll nicht bei jedem schärferen Wind die Ver-
fassung ändern. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass tagespolitischer Aktionismus und Verschlimm-
besserungen der Verfassung entstehen. 

Wir wollen keine Generalrevision, sondern an eini-
gen entscheidenden Stellen eine schwerpunktmä-
ßige Überprüfung vornehmen, was möglicherweise 
durch Zeitablauf an Veränderungen notwendig ist. 
Als Europapolitiker freut mich ganz besonders, dass 
auch das Verhältnis des Landtags zu den Angele-
genheiten der EU neu beleuchtet werden soll. Das 
halte ich für einen ganz wesentlichen Faktor – gera-
de wenn man bedenkt, dass die Verfassung schon 
63 Jahre alt ist. Damals gab es noch nicht einmal 
die EGKS. Der Schuman-Plan lag noch in den ers-
ten Anfängen. Es ist klar, dass sich mittlerweile die 
Mitwirkungsnotwendigkeiten völlig geändert haben, 
zumal die EU mittlerweile Regionen anerkennt, was 
in früheren Zeiten nicht in gleicher Weise der Fall 
war.  

Der zweite Punkt ist auch schon von Vorrednern 
erwähnt worden, nämlich das Verhältnis von Parla-
ment und Regierung. Über die Jahre und Jahrzehn-
te hinweg ist natürlich auch Bedarf entstanden zu 
klären, wie dieses Verhältnis ist. Wir alle wollen eine 
Stärkung der Parlamentsrechte. Das muss mit dem 
Regierungshandeln in einen vernünftigen Kompro-
miss gebracht werden. Ich glaube, auch da sind alle 
guten Willens. 

Reizpunkte, die von den Vorrednern genannt wor-
den sind wie Schuldenbremse, Spannungsfeld, re-
präsentative und direkte Demokratie, will ich nur 
ganz kurz anreißen. Dabei gibt es unterschiedliche 
Aspekte zu berücksichtigen. Es wird eine intensive 
Diskussion geben. Die FDP-Fraktion wird sich mit 
großem Engagement dieser Arbeit widmen. Mein 
Kollege Dr. Stamp und ich freuen uns auf die Arbeit 
in der Kommission. – Ich danke Ihnen für die Auf-
merksamkeit.  

(Allgemeiner Beifall) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Für die Piratenfraktion spricht Herr 
Kollege Sommer. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank, Herr 
Präsident! – Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
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gen! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier und 
natürlich im Livestream! Fast genau vor 63 Jahren 
ist die Landesverfassung in Nordrhein-Westfalen in 
Kraft getreten. Herr Engstfeld und die anderen Vor-
redner bezogen sich bereits darauf. 

In einem solchen Alter sollten Menschen in der Re-
gel in den verdienten Ruhestand gehen können. 
Das wollen wir von unserer Verfassung natürlich 
nicht. Wir möchten unsere Verfassung in den Stand 
setzen, auch die nächsten 63 Jahre noch zukunfts-
fest die Rahmenbedingungen unseres Lebens in 
Nordrhein-Westfalen abbilden zu können. 

Das heißt nicht, dass man alle paar Monate an der 
Verfassung herumschreibt, weil sich die Mode ge-
ändert hat oder weil die Tagespolitik das gerade 
verlangt. So weit darf ein Veränderungsverständnis 
an der Stelle nicht gehen. Sonst wird aus diesem 
grundlegenden Leitfaden für unser gesellschaftli-
ches Zusammenleben eine Beliebigkeit, die keiner 
demokratischen Gesellschaft bisher gut getan hat.  

Andererseits darf – nein, ich möchte sagen: muss – 
eine haltgebende Schrift auch Veränderungen er-
tragen. Andernfalls ergibt sich eine gelebte Asym-
metrie, durch die die Menschen in Nordrhein-
Westfalen ihre Realität in dieser Verfassung nicht 
widergespiegelt sehen. 

Um nicht noch weiter auseinanderzudriften, unter-
stützt die Piratenfraktion den vorliegenden Antrag 
zur Einsetzung der Verfassungskommission vollum-
fänglich, auch wenn der vorgelegte Katalog, der 
schon viele Punkte beinhaltet, die auch wir gerne 
umgesetzt sehen würden, ein paar Punkte auslässt, 
die wir sehr gerne besprochen hätten. Gerade beim 
zweiten Teil, den Staatszielen, aber auch im ersten 
Teil der Verfassung lassen sich ein paar Beispiele 
nennen, die eine Veränderung in dieser Gesell-
schaft durchaus widerspiegeln würden. 

Man muss selbstverständlich nicht immer alles 
gleich ändern. Aber die Piratenfraktion hätte sich 
beispielsweise sehr gefreut, wenn sich hier Angele-
genheiten des Verbraucherschutzes und der infor-
mationellen Selbstbestimmung wiedergefunden hät-
ten. Gerade vor dem aktuellen Hintergrund der 
Ausspähung von uns allen, unserer Wirtschaft, un-
serer Verwaltung ohne Ausnahme und Tabu wäre 
ein deutliches Zeichen der informationellen Selbst-
bestimmung in unseren Augen sehr sinnvoll gewe-
sen. Das gilt besonders, wenn man sich vor Augen 
führt, dass jeder von uns von dem massiven Eingriff 
der Informationsbeschaffung Dritter betroffen sein 
kann – nein: wird. Es ist keine Frage des Ob, son-
dern nur noch eine Frage des Wann und des Um-
fangs.  

Der Piratenfraktion ist zwar bewusst, dass über 
Art. 4 unserer Verfassung die Grundrechte des 
Grundgesetzes Bestandteil der Verfassung und 
unmittelbar geltendes Landesrecht sind. Zusätzlich 
wäre es aber ein Zeichen an die Menschen in unse-

rem Land gewesen, dass wir nicht nur deren ver-
gangene und jetzige Sorgen verstehen, sondern 
auch versuchen, die zukünftigen zu antizipieren. 
Dazu zählen ohne Ausnahme die Informationsfrei-
heit und die informationelle Selbstbestimmung.  

Als wichtig in diesem Zusammenhang empfinden 
nicht nur wir Piraten, dass am Ende der Aufgaben-
beschreibung folgendes festgehalten ist:  

„Der Landtag behält sich Erweiterungen der Ver-
fassungskommission um weitere Sachverhalte, 
deren Überprüfung sich im Zuge der Beratungen 
ergeben, ausdrücklich vor.“ 

Das finden wir besonders gut. 

Die Leitlinien der gemeinsamen Arbeit an der Ver-
fassung gibt der Antrag sehr schön wieder: überpar-
teilich, konsensual und mit einem Höchstmaß an 
Transparenz. Wir werden das leben. Wir fordern 
das sowieso schon auf unseren Wahlplakaten. 
Dementsprechend haben wir damit überhaupt kein 
Problem, sondern unterstützen das vollumfänglich. 

Das Ziel dieser Verfassung muss es sein, für uns 
die Lebensgrundlage darzustellen. Deshalb freue 
ich mich sehr auf eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit speziell mit meinem Kollegen Michele Mar-
sching. Uns konstruktiv einzubringen und an der 
Stelle mitarbeiten zu dürfen, wird uns eine Ehre 
sein. – Vielen Dank. 

(Beifall von den PIRATEN, der SPD, den 
GRÜNEN und der FDP)  

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen mir nicht vor. Wir kommen damit zum Schluss 
der Beratung. 

Da es sich um einen gemeinsamen Antrag aller 
Fraktionen des Hohen Hauses handelt, könnten wir, 
wenn alle Fraktionen einverstanden sind, direkt zur 
Abstimmung des Antrags übergehen. – Ich sehe 
beifälliges Nicken und keinen Widerspruch.  

Also kommen wir zur Abstimmung. Die antragstel-
lenden Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und Piraten haben direkte Abstim-
mung beantragt. Wir kommen somit zu dieser Ab-
stimmung über den Inhalt des Antrags Drucksa-
che 16/3428 – Neudruck. Ich darf fragen, wer die-
sem Antrag seine Zustimmung geben möchte; den 
darf ich um das Handzeichen bitten. – Gibt es Ge-
genstimmen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Ent-
haltungen? – Auch das ist nicht der Fall. Damit ist 
der Antrag Drucksache 16/3428 – Neudruck – ein-
stimmig angenommen und die Verfassungskom-
mission des Landtags Nordrhein-Westfalen hiermit 
eingesetzt. 

(Allgemeiner Beifall) 

Wir treten ein in Tagesordnungspunkt  
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